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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3 Abs3;

KStG 1988 §2 Abs5;

Rechtssatz

Der Umstand, dass Richtlinien des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger Leistungen

vorsehen, wie sie mit einer Werksküche geboten werden, macht die Essensausgabe noch nicht zu einem Akt der

Ausübung von Hoheitsgewalt.
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